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Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung 2004/561/EG der Kommission vom 
16. Juli 2004 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des 
Europäischen Ausrichtungs‑ und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), 
Abteilung Garantie, getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung 
(ABl. L 250, S. 21), soweit durch diese Entscheidung bestimmte von der Hellenischen 
Republik in den Bereichen der Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 
sowie der Tierprämien getätigte Ausgaben ausgeschlossen werden

Tenor

1.  Die Klage wird abgewiesen.

2.  Die Hellenische Republik trägt die Kosten.

Beschluss des Gerichts (Erste Kammer) vom 10. April 2008 —  
2K-Teint u. a./Kommission und EIB

(Rechtssache T-336/06)

„Außervertragliche Haftung — Mit Marokko geschlossener 
Finanzierungsvertrag — Geltend gemachte Pflichtverletzungen 

und Unterlassungen der EIB bei der Nachverfolgung eines aus dem 
Gemeinschaftshaushalt finanzierten Darlehens — Verjährung — Unzulässigkeit“

1.  Schadensersatzklage — Verjährungsfrist — Beginn (Art.  288 Abs.  2 EG; 
Satzung des Gerichtshofs, Art. 46 und 53 Abs. 1) (vgl. Randnrn. 71, 97, 118)
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2.  Verfahren — Klageschrift — Formerfordernisse — Ermittlung des 
Streitgegenstands — Kurze Darstellung der Klagegründe — Klage auf 
Ersatz angeblich von einem Gemeinschaftsorgan verursachter Schäden 
— Mindestanforderungen (Art.  288 EG; Satzung des Gerichtshofs, Art.  19 
und 46 Abs.  1; Verfahrensordnung des Gerichts, Art.  44 §  1 Buchst. c) (vgl. 
Randnrn. 72-73, 81, 86, 117)

3.  Schadensersatzklage — Verjährungsfrist — Unterbrechung — Voraussetzungen 
(Art. 230 EG, 232 EG und 288 Abs. 2 EG; Satzung des Gerichtshofs, Art. 46) 
(vgl. Randnrn. 95, 104-105, 108)

4.  Schadensersatzklage — Verjährungsfrist — Beginn — Maßgeblicher 
Zeitpunkt, wenn zu spät Kenntnis von den haftungsbegründenden Tatsachen 
erlangt wurde (Art.  288 Abs. 2 EG; Satzung des Gerichtshofs, Art.  46) (vgl. 
Randnrn. 96-102)

5.  Schadensersatzklage — Verjährungsfrist — Beginn — Sukzessiv eintretender 
Schaden — Maßgeblicher Zeitpunkt (Art.  288 Abs. 2 EG; Satzung des 
Gerichtshofs, Art. 46) (vgl. Randnrn. 106-107, 113-114)

6.  Schadensersatzklage — Erstattung der auf nationaler Ebene entstandenen 
Kosten — Ausschließliche Zuständigkeit des nationalen Gerichts, das das 
nationale Recht anwendet — Unzulässigkeit (Art. 288 Abs. 2 EG) (vgl. Randnr. 
121)

Gegenstand

Ersatz des Schadens, der den Klägern infolge von Pflichtverletzungen und 
Unterlassungen entstanden sein soll, die die EIB ihrer Ansicht nach bei der 
Nachverfolgung der Verwendung der in Durchführung des Finanzierungsvertrags 
zwischen der EIB als Vertreterin der Gemeinschaft und dem Königreich Marokko 
zur Verwirklichung des Projekts der 2K‑Teint bestimmten Finanzmittel begangen 
hat
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Tenor

1.  Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

2.  Die 2K‑Teint SARL, Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila 
Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi und Rabia Kermoudi 
tragen neben ihren eigenen Kosten die Kosten der Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank (EIB).

Beschluss des Gerichts (Achte Kammer) vom 10. April 2008 —  
Imelios/Kommission

(Rechtssache T-97/07)

„Nichtigkeitsklage — Schadensersatzklage — Fünftes 
Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich 

der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration 
(1998‑2002) — Schiedsklausel — Belastungsanzeige — Unzulässigkeit“

1.  Verfahren — Rechtsgrundlage einer Klage — Wahl Sache des Klägers und 
nicht des Gemeinschaftsrichters (vgl. Randnr. 19)

2.  Nichtigkeitsklage — Klage, die in Wirklichkeit einen Rechtsstreit vertraglicher 
Natur betrifft — Unzuständigkeit des Gemeinschaftsrichters — Unzulässigkeit 
(Art. 230 EG und 238 EG) (vgl. Randnrn. 21-22, 27-30)




